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Beratungsfolge Sitzung am Status Zuständigkeit 

Ausschuss für Umwelt und Verkehr 07.05.2024 öffentlich Beschlussfassung 

 
 

K 1400 Stöttener Steige - Sanierung Setzungen am Fahrbahnrand 
 
 

I. Beschlussantrag 
 

1. Der Ausschuss für Umwelt und Verkehr stimmt der Sanierung der 

Setzungsbereiche im Zuge der K 1400 Stöttener Steige mit Gesamtkosten in 

Höhe von 0,3 Mio. Euro zu. 

 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Maßnahme öffentlich auszuschreiben und 

die Bauleistungen an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. 

 
 
 

II. Sach- und Rechtslage, Begründung 
 
Die Kreisstraße K 1400 ist eine verkehrswichtige Verbindung von Geislingen bis zur 

Bundesstraße 466. Sie erschließt darüber hinaus den Ortsteil Stötten mit der Stadt 

Geislingen.  

Zuletzt wurde 2008 im oberen Teil der Steige die 

Böschung mit Gabionen als Stützkörper 

instandgesetzt. 

 

In den Teilbereichen ohne Gabionen treten nun 

vermehrt Setzungen am Fahrbahnrand auf. Die 

Fahrbahn reißt. Eindringendes Wasser weicht 

den Untergrund auf und verstärkt somit die 

Setzungen. Die bisher flickweise und provisorisch 

sanierten Abschnitte sollen nun auf einer Länge 

von rund 0,9 km mit sogenannten Geozellen im 

nicht gebundenen Unterbau stabilisiert werden. 

Dazu muss auch der bituminöse Oberbau 

halbseitig erneuert werden, vgl. nachfolgende 

Systemskizze. 
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Die Maßnahme soll im Sommer 2024 unter Vollsperrung durchgeführt werden. 

 

 

 

 

 
 
 

III. Handlungsalternative 
 
Grundsätzlich keine. Der Straßenbaulastträger hat seine Straße entsprechend 

seiner Leistungsfähigkeit in einem dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis 

genügenden und den allgemein anerkannten Regeln des Straßenbaus 

entsprechenden Zustand zu bauen, zu unterhalten, zu erweitern oder sonst zu 

verbessern.  

 

Bei einem längeren Aufschub ist zu erwarten, dass die Randbereiche weiter 

aufweichen und sich die Fahrbahn so weit setzt, dass die böschungsseitige 

Fahrspur teilweise gesperrt werden muss. 

 
 
 

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten 
 
Ursprünglich war vorgesehen, die Schäden nochmals im Rahmen der flickweisen 

Erhaltung zu sanieren. Bei der Vorbereitung stellte sich allerdings heraus, dass 

größere Bereiche betroffen sind und die Sanierung umfangreicher ausfällt.  

 

Im Ergebnishaushalt 2024 für diese konsumtive Maßnahme stehen ausreichend 

Haushaltsmittel (Bestandserhaltung Straßenbeläge mit insgesamt 1,775 Mio. Euro, 

siehe Vorbericht HH 2024, Seite 128 ff) zur Verfügung. Die Mehrkosten (gegenüber 

der flickweisen Erhaltung) können innerhalb des Deckungskreises ohne 

Überschreitung des Budgets erwirtschaftet werden.   
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V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt: 

 
 
Zukunfts- und Verwaltungsleitbild 

  Übereinstimmung/Konflikt 
1 = Übereinstimmung, 5 = keine 
Übereinstimmung 

1 2 3 4 5 

Zukunft der Mobilität      

       

       

       

       

      

Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt      

       

       

       

  
 

 
gez. 
Edgar Wolff 
Landrat 
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